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1

1  Einführung

Aufsicht ist, so Pieper in seiner verfassungs- und verwaltungsrechtlichen Strukturanalyse, 
einer der spannendsten Bereiche, den die öffentliche Verwaltung in der ministerialen Praxis 
zu bieten hat. Dabei ist weder „die Aufsicht über nachgeordnete Behörden noch über ver-
selbständigte Verwaltungseinheiten … normativ in ausreichendem Maße geregelt. Somit ist 
immer wieder fraglich, was man vom Beaufsichtigten verlangen darf und was nicht.“4

Als wesentliches Führungs- und Kontrollelement im System Öffentliche Verwaltung hat 
die Fachaufsicht zentrale Bedeutung für die Steuerungseffizienz  dieser hochkomplexen und 
außerordentlich großen Organisation5 im Staat. Fachaufsicht muss damit systematisch und 
zielorientiert geplant und ausgeführt werden. Was Fachaufsicht aber genau ist, also welche 
Aufgaben sie umfasst, wie diese zusammenhängen und wie sie zu gestalten sind, darüber 
besteht Unklarheit.

1.1  Unklarheit des Begriffs Fachaufsicht

Der Begriff Fachaufsicht wird in der Fachliteratur bisher sehr uneinheitlich verwendet. Je 
nach Autor und Problemstellung gilt dies nicht nur zwischen den verschiedenen (Teil-) 
Disziplinen Staats- und Verfassungsrecht , Verwaltungs-, Verwaltungsverfahrens- und Ver-
waltungsorganisationsrecht , Verwaltungslehre  und -management, sondern auch innerhalb 
dieser Bereiche.6 In der Literatur finden sich u. a. die nachfolgenden Beispiele für Defini-
tionen oder Beschreibungen des Begriffs Fachaufsicht, die an dieser Stelle nur vorläufig 
angerissen werden, um einen ersten Eindruck von der Vielfalt der möglichen und notwen-
digen Überlegungen zum Umgang mit Fachaufsicht zu geben:
Für von Mutius bezieht sich Fachaufsicht als Form der verwaltungsinternen Kontrolle 
schlicht „auf die recht- und ordnungsgemäße Erledigung der Aufgaben und auf die zweck-
entsprechende Anwendung des Verwaltungsermessens. Die Rechtsaufsicht  hat demgegen-
über nur die Rechtmäßigkeit von Inhalt und Verfahren der betreffenden Verwaltungshand-
lung sicherzustellen.“7

Bach u. a. definieren Fachaufsicht als die „Überprüfung des Handelns der nachgeordneten 
Behörde sowohl in Rechtmäßigkeits- als auch in Zweckmäßigkeitshinsicht. Im Rahmen 
der Zweckmäßigkeitskontrolle kann die Aufsichtsbehörde auch die Ausübung des Ermes-
sens und die Wahrung der politischen Ziele der Staatsführung durch das beaufsichtigte 
Organ  überprüfen.“8

Groß spricht von einem „Begriffswirrwarr“ und fasst Fachaufsicht sehr weit: „Der Begriff 
Fachaufsicht wird sowohl in der Gesetzessprache als auch in der Rechtsdogmatik ge-
braucht, um sachliche Ingerenzrechte übergeordneter Behörden zu bezeichnen. (…) Unter 
diesem Begriff wird allgemein ein Weisungsrecht verstanden, das sich sowohl auf die Recht- 
wie auf die Zweckmäßigkeit einer Entscheidung bezieht. Er wird sowohl im Kommunal-
recht wie im allgemeinen Organisationsrecht verwendet.“ Der Autor ist der Auffassung, 
dass ein „Begriff, der eine solche Vielfalt von Regelungen umfasst, … kein einheitliches 

4  Pieper, S.U. 2006, S. V.
5  Becker, B. 1989, S. 936.
6  Vergleichbares beschreiben Lüder (2001, S. 45–46) zum Begriff der (Verwaltungs-)Kontrolle und Pieper (2006, 

S. 132, 483) zum Begriff Aufsicht.
7  Mutius, A. v. 1982, S. 852.
8  Bach, P. u. a. 1987a, S. 303–304.
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Rechtsinstitut“ bezeichnet. Fachaufsicht tauge „allenfalls als heuristische Kategorie, als 
eine Art Sammelbezeichnung für alle Formen der Einflussnahme auf Sachentscheidungen 
anderer Verwaltungseinheiten, die über eine reine Rechtsaufsicht  hinausgehen. Die kon-
kreten Ingerenzrechte sind ausschließlich der jeweils einschlägigen gesetzlichen Regelung 
zu entnehmen.“9

Auch für Kluth ist der an der Gesetzgebungspraxis  und -systematik orientierte positiv-
rechtliche Aufsichtsbegriff dogmatisch zunächst alles andere als scharf und eindeutig kon-
turiert. „Das wird insbesondere deutlich, wenn es darum geht, Fach- und Rechtsaufsicht  
voneinander zu scheiden und mehr noch, wenn der Versuch unternommen wird, bei den 
Aufsichtsbefugnissen die Kontroll- von den Leitungsbefugnissen abzugrenzen.“10

Rupp behandelt Fachaufsicht und Rechtsaufsicht  gemeinsam und formuliert bspw.: 
„Rechts- und Fachaufsicht ist Ausdruck einer hierarchischen Organisationsgliederung und 
dient dem Ziel einer möglichst einheitlichen, gleichmäßigen, verlässlichen und rechtstaat-
lich abgesicherten Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben. (…) Während die Rechtsaufsicht 
lediglich die Rechtmäßigkeit, insbesondere die Gesetzmäßigkeit des Verwaltungshandelns 
des beaufsichtigten Organs zu kontrollieren hat, ist die Fachaufsicht umfassend. Sie bezieht 
sich nicht nur auf die Rechtmäßigkeit, sondern auch auf die Zweckmäßigkeit, Ratsamkeit 
oder politische Opportunität  des beaufsichtigten Verwaltungshandelns.“11

Döhler, der die Ausübung der Fachaufsicht im Rahmen der politischen Verwaltungssteue-
rung als deren „dritte prozedurale Phase“ behandelt, hält als zentrales Merkmal der Fachauf-
sicht „ihre inhaltliche Unbestimmtheit“ fest und fragt, was es heißt, wenn Becker formuliert, 
dass Fachaufsicht in den Gegenständen grundsätzlich total ist. „Nach einer eindeutigen De-
finition wird man vergebens suchen (…)“.12 Für Döhler ist die Unterscheidung zwischen 
Rechts- und Fachaufsicht bezogen auf die Intensität des hierarchischen Zugriffs wichtig. 
„Während Erstere auf die Rechtmäßigkeit beschränkt ist, also vornehmlich über die Einhal-
tung dienstrechtlicher und anderer Normen wacht, soll die Fachaufsicht auch die ‚Zweck-
mäßigkeit‘ des Verwaltungshandelns sichern. De facto kann damit jede Verwaltungsentschei-
dung verändert, zurückgenommen oder untersagt werden. Sowohl für die Bundes- wie auch 
für Landesverwaltung  gilt, dass nur die unmittelbare Verwaltung der Rechts- und Fachauf-
sicht unterliegt. Gegenüber der mittelbaren Verwaltung, der in Gestalt von Körperschaften, 
Anstalten oder Stiftungen des öffentlichen Rechts eine gewisse Staatsferne zuerkannt wird, 
ist nur eine Rechtsaufsicht  üblich.“13 „Die Begrifflichkeit von Rechts- und Fachaufsicht 
 findet sich teilw. auch im Verhältnis zur privatrechtlich organisierten Verwaltung wieder, 
obwohl hier eher vom Direktionsrecht des Eigentümers die Rede sein müsste.“14

Auch Pieper geht mehrfach auf die Intensität und den Umfang der Einwirkungsmöglich-
keiten der Fachaufsicht bspw. wie folgt ein: „Insbesondere im Hinblick auf die Fachauf-
sicht lässt sich festhalten, dass … eine vollständige, vorab einsetzende Direktion des Beauf-
sichtigten, potenziell unter Einsatz aller Lenkungsmittel  möglich ist.“15

Schneider hingegen trifft folgende Abgrenzung: Lenkung  ist maßstabsbildend, Aufsicht 
und Kontrolle sind maßstabsgebunden.16

  9  Groß, T. 2002, S. 798, 793, 800.
10  Kluth, W. 2004 b, S. 312.
11  Rupp, H.H. 1989, Sp. 1375–1376 (im Original Hervorhebungen).
12  Döhler, M. 2007, S. 228, 227, 248 (Hervorhebung M. E.).
13  Döhler, M. 2006, S. 15.
14  Döhler, M. 2006, S. 16.
15  Pieper, S.U. 2006, S. 134.
16  Vgl. Schneider, J.P. 2001, S. 275.
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Hinsichtlich der Durchgriffsmöglichkeiten und -intensität von Fachaufsicht kommt auch 
Krebs zu einem anderen Ergebnis als Döhler und Pieper: „Die mit der allgemeinen Organ-
 aufsicht häufig verkoppelte Fachaufsicht erstreckt sich auf die rechtmäßige und zweck-
mäßige Wahrnehmung der Aufgaben. Eine derart intensive Kontrolldichte führt allerdings 
nicht zur völligen Beherrschbarkeit der nachgeordneten Behörden. Einer Vereinnahmung 
der untergeordneten Verwaltungseinheiten steht rechtlich eine Staffelung des Einsatzes von 
Aufsichtsmitteln entgegen. (…) In tatsächlicher Hinsicht scheitert sie an der begrenzten 
Kontrollkapazität der Aufsichtsinstanz. Oft wird umgekehrt die Wahrnehmung der Auf-
sicht zum praktischen Problem und ist die Steuerung der Organisation auch auf Koordina-
tion  von unten angewiesen. Im Übrigen ist auch in der unmittelbaren Staatsverwaltung  das 
hierarchische Entscheidungsmodell  vielfach modifiziert.“17

Becker sieht Fachaufsicht als eine dritte Art von Selbstkontrollen in der Behördenorganisa-
tion neben der allgemeinen Behördenaufsicht  und der staatlichen Aufsicht über die Fremd-
verwaltung kommunaler Körperschaften an. Er schränkt ihren Bezugsrahmen  dabei auf 
bestimmte Organisationsmuster  ein: „Die Fachaufsicht ist in den Dekonzentrations-
mustern der deutschen Verwaltungsorganisation unerlässlich. Sie bezieht sich auf die all-
gemeinen Mittelinstanzen und andere Konzentrationsbehörden, in welchen mehrere 
Staatsaufgaben gebündelt sind. Die Fachaufsicht steht der Aufsichtsbehörde zu, deren 
Fachaufgaben in Behörden konzentriert sind, und die nicht zu ihrem Geschäftsbereich ge-
hören. (…) Die Fachaufsicht ist in den Gegenständen der Kontrolle grundsätzlich total – 
bezogen auf die Fachaufgabe. Die Kontrollbefugnisse und die Untersuchungsbefugnisse 
sind wie jene der allgemeinen Behördenaufsicht gestaltet. Eine Kollision zwischen allge-
meiner Behördenaufsicht und Fachaufsicht ist in einer Behörde durchaus möglich. Wider-
sprüchliche Aufsichtsmaßnahmen kann die doppelt (oder mehrfach) beaufsichtigte Be-
hörde nicht von sich aus lösen; der Konflikt kann nur von den aufsichtsführenden Behörden 
selbst gelöst werden. In letzter Konsequenz muss die Landes- oder Bundesregierung  (als 
Spitze ihrer jeweiligen Verwaltungsbehörden) entscheiden.“18

Die bestehenden Unklarheiten über den Begriff Fachaufsicht und die mit ihm verbundenen 
Anforderungen an praktisches Handeln wurden im Zusammenhang mit den Bestrebungen 
zur Modernisierung  der öffentlichen Verwaltung verschärft. Eine weitgehende Überein-
stimmung der unterschiedlichen Begriffsverwendungen lässt sich derzeit nur in folgenden 
Aspekten feststellen:
Fachaufsicht erfordert und nutzt umfassende Informations- und Einwirkungsrechte und
-pflichten einer übergeordneten gegenüber einer nachgeordneten Einrichtung der öffent-
lichen Verwaltung. Sie bezieht sich auf die Rechtmäßigkeit und Zweckmäßigkeit der Ent-
scheidungen nachgeordneter Verwaltungseinheiten.
Um Aufsicht systematisch planen, ausgestalten, ausüben und überwachen zu können, ist 
dieses Verständnis jedoch zu abstrakt. Es muss erklärt und ausdifferenziert werden, um 
Ziele, Aufgaben, Instrumente und Stile der Aufsicht bestimmen, präzisieren und operatio-
nalisieren zu können. Nur so wird Fachaufsicht für die mit ihr betrauten Instanzen und 
Bediensteten sowie die von ihr betroffenen Institutionen oder Organisationseinheiten 
(nicht nur rechtlich, sondern auch) praktisch handhabbar. Diesem Anliegen widmet sich 
das vorliegende Buch. Es versucht dabei dem Anspruch gerecht zu werden, Fachaufsicht 
zum einen besser als bisher und zum anderen kompatibel mit den Handlungssträngen der 
Verwaltungsmodernisierung  begreifbar und anwendbar darzustellen. Damit dies gelingen 

17  Krebs, W. 1988, S. 593–594 (Hervorhebungen M. E.).
18  Becker, B. 1989, S. 876–877.



4

kann, ist eine ganzheitliche, analytische und konzeptionelle Betrachtung erforderlich. Wie 
aber bereits die oben dargelegte Meinungsvielfalt zum Begriff der Fachaufsicht zeigt, kann 
man sich ihrem Inhalt nur dann ganzheitlich nähern, wenn auch mit ihr „verwandte“ Kon-
troll- und Steuerungsformen der öffentlichen Verwaltung berücksichtigt werden. Daher 
arbeitet dieses Buch Gemeinsamkeiten, Unterschiede und Abgrenzungen der Fachaufsicht 
mit bzw. zur Rechtsaufsicht , Dienstaufsicht, Kommunalaufsicht  und Bundesaufsicht heraus. 
Die auf diese Weise gewonnenen Merkmale der Fachaufsicht werden dazu genutzt, einen 
umfassenden, handlungsorientierten und für möglichst viele (auch außerjuristische) Wissen-
schaftsdisziplinen anschlussfähigen Definitionsvorschlag zu entwickeln. Dieser kann wie-
derum als ein vorläufiger Fixpunkt dazu genutzt werden, auch die anderen – ebenfalls 
 bisher nur sehr unscharf beschriebenen – Kontroll- und Steuerungsformen der öffentlichen 
Verwaltung griffiger darzustellen bzw. zu definieren.




